
Termine September 2015

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden:

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist

bei Zahlung durch

  Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3

10.9.2015 14.9.2015 7.9.2015

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.9.2015 14.9.2015 7.9.2015

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.9.2015 14.9.2015 7.9.2015

Umsatzsteuer4 10.9.2015 14.9.2015 7.9.2015

Sozialversicherung5 28.9.2015 entfällt entfällt

 
1   Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.
2   Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden.
3   Für den abgelaufenen Monat.
4   Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
5   Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 24.9.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.



Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid.

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

·       für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

·       die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,

·       der Schuldner die Leistung verweigert,

·       besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte,
um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder 
gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der 
Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres.

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2013:

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für Rechtsgeschäfte
ohne Verbraucherbeteiligung

1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 %

1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 %

1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %

1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %

29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %

1.1. bis 30.6.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

1.7. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

 

*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.7.2014 
geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die 
Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.

Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

·       Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 
60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

·       Die Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

·       Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 
Basiszinssatz.

·       Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 
Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Waren- oder Dienstleistungsempfangs.



·       Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

·       Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 
Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

·       Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern.

Mindestlohn für pädagogisches Personal auch bei Entgeltfortzahlung an 
Feiertagen und bei Arbeitsunfähigkeit

Für Arbeitszeit, die aufgrund eines gesetzlichen Feiertags oder wegen Krankheit ausfällt, hat der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt zu zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall 
erhalten hätte. Die Höhe des Urlaubsentgelts oder der Urlaubsabgeltung errechnet sich nach der 
durchschnittlichen Vergütung der letzten dreizehn Wochen. Das gilt auch, wenn sich die Höhe des 
Arbeitsentgelts nach einer Mindestlohnregelung richtet, die zur Entgeltfortzahlung oder zum 
Urlaubsentgelt keine Regelung enthält. So entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall einer 
pädagogischen Mitarbeiterin, deren Arbeitsverhältnis einem Tarifvertrag unterfiel, der eine 
Mindestlohnvergütung von 12,60 € vorsah. Der Arbeitgeber zahlte diese Vergütung aber nur für 
tatsächlich geleistete Arbeitsstunden, nicht für Feiertage, im Krankheitsfall oder als 
Urlaubsabgeltung. Zu Unrecht, wie das Bundesarbeitsgericht entschied.

Abgrenzung zwischen gewerblichen Einkünften und Einkünften aus 
selbstständiger Arbeit im EDV-Bereich

In sachlicher Hinsicht grenzt sich die selbstständige von einer gewerblichen Tätigkeit dadurch ab, 
dass die geistige Arbeitsleistung gegenüber dem Kapitaleinsatz im Vordergrund steht. Ausbildung 
und persönliches Können bilden das beherrschende Moment.

Ist für eine Tätigkeit auf dem Gebiet der EDV oder Informationstechnik zu untersuchen, ob sie als 
selbstständige Arbeit eines Ingenieurs oder als ingenieurähnliche Berufsausübung anzusehen ist, 
muss eine abgestufte Prüfung vorgenommen werden:

Zunächst ist zu untersuchen, ob die Tätigkeit durch die Wahrnehmung von für den Ingenieurberuf 
typischen Aufgaben geprägt ist. Kernbereiche dafür sind Forschung und Lehre, Entwicklung, 
Konstruktion, Planung, Fertigung, Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung, Vertrieb, 
Beratung, Versuchs- und Prüfungswesen, technische Verwaltung und Betriebsführung, 
Produktions- und Prozesssteuerung, Sicherheit, Patent- und Normenwesen. Die Arbeitsweise basiert
auf vorhandenen naturwissenschaftlichen und technischen Kenntnissen.

Bei Tätigkeiten auf den Gebieten der EDV und Informationstechnik muss sich die Arbeit zusätzlich 
auf die Entwicklung von Betriebssystemen und ihre Anpassung an die Bedürfnisse der Kunden 
erstrecken. Dazu gehört u. a. die Überwachung und Optimierung industrieller Abläufe, der Aufbau 
und die Verwaltung von Firmennetzwerken und –servern, die Anpassung vorhandener Systeme an 
spezielle Produktionsbedingungen oder Organisationsstrukturen.

Soweit auf die Ähnlichkeit zum Beruf des Ingenieurs abgestellt wird, ist zusätzlich nachzuweisen, 
dass die Person über eine für diesen Beruf kennzeichnende Ausbildung verfügt und der ähnliche 
Beruf dem des Ingenieurs hinsichtlich der entfalteten Tätigkeiten im Wesentlichen gleicht.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)



Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen nur bei Verwendung des Darlehens für die 
Einkünfteerzielung

Der Abzug von Schuldzinsen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung setzt voraus, dass die entsprechenden Darlehensmittel zur Erzielung von Einkünften 
eingesetzt werden. An dieser Beurteilung ändert sich auch nichts, wenn Aufwendungen für ein 
vermietetes Objekt zunächst aus Eigenmitteln finanziert werden und dafür später ein Darlehen zur 
Finanzierung von nicht der Einkünfteerzielung dienenden Aufwendungen aufgenommen werden 
muss.

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

Anspruch auf den Pflegepauschbetrag nur bei förmlichem Nachweis der 
Hilflosigkeit

Den Pflegepauschbetrag erhält nur, wer die Hilflosigkeit belegt.

Dazu gehört, dass das gesundheitliche Merkmal „hilflos“ durch einen Ausweis nach dem SGB IX, 
der mit dem Merkzeichen „H“ gekennzeichnet ist, oder durch einen Bescheid der für die 
Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörde, der die entsprechenden 
Feststellungen enthält, nachgewiesen wird.

Dem Merkmal „H“ steht die Einstufung als Schwerstpflegebedürftiger in Pflegestufe III nach 
SGB XI, SGB XII oder diesen entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen gleich; dies ist durch 
Vorlage des entsprechenden Bescheides nachzuweisen.

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

Anteil an der Komplementär-GmbH als Sonderbetriebsvermögen II

Zusätzlich zu den im Gesamthandseigentum der Mitunternehmer stehenden Wirtschaftsgüter 
gehören zum notwendigen Betriebsvermögen einer gewerblich tätigen Personengesellschaft auch 
solche Wirtschaftsgüter, die einem Mitunternehmer gehören, wenn sie geeignet und bestimmt sind, 
dem Betrieb der Personengesellschaft (Sonderbetriebsvermögen I) oder der Beteiligung des 
Gesellschafters an der Personengesellschaft (Sonderbetriebsvermögen II) zu dienen.

Es war u. a. streitig, ob ein Anteil von 5 % am Nennkapital der Komplementär-GmbH notwendiges 
Sonderbetriebsvermögen II des zu 5 % an der GmbH & Co. KG beteiligten Kommanditisten ist, 
auch wenn der Kommanditist nicht an der Geschäftsführung der Komplementär-GmbH beteiligt ist 
und somit keinen besonderen Einfluss auf die Geschäftsführung der KG ausüben kann.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Beteiligung des Kommanditisten an einer nur 
geschäftsführenden Komplementär-GmbH grundsätzlich nicht dem Sonderbetriebsvermögen II 
zuzuordnen ist, wenn der Kommanditist aufgrund der Höhe seiner Beteiligung keinen Einfluss auf 
die Geschäftsführung der KG nehmen kann. Eine Minderheitsbeteiligung des Kommanditisten an 
der geschäftsführenden Komplementär-GmbH von weniger als 10 % ist folglich nicht dem 
Sonderbetriebsvermögen II zuzuordnen, wenn in Angelegenheiten der Gesellschaft die 
Abstimmung nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgt.

Behandlung veruntreuter Fremdgelder

Ein Rechtsanwalt ermittelte seinen Gewinn durch Einnahmen-Überschussrechnung. Er betrieb den 
Forderungseinzug ärztlicher Honorare gegenüber säumigen Patienten und forderte bei diesen 
Patienten neben dem Rechnungsbetrag des jeweiligen Arztes auch sein Anwaltshonorar gegenüber 
seinem Mandanten als auch seine Auslagen ein. Mit dem Mandanten war vereinbart, dass er die 
beigetriebenen Geldbeträge erst dann an diesen weiterzuleiten hatte, wenn die Beträge entweder 
vollständig eingegangen waren oder eine weitere Beitreibung endgültig aussichtslos war. Teile der 
Fremdgelder verwendete der Rechtsanwalt, um hieraus seine eigenen Betriebsausgaben und 
Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Das Finanzamt behandelte die veruntreuten Gelder als 



Betriebseinnahmen.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass Fremdgelder, die ein Rechtsanwalt in fremdem Namen und 
für fremde Rechnung auf Grundlage einer Inkassovollmacht vereinnahmt hat, auch dann als 
durchlaufende Posten zu behandeln sind, wenn diese Gelder bewusst nicht auf einem Anderkonto, 
sondern auf einem betrieblichen Geschäftskonto vereinnahmt werden, um dessen Minussalden 
auszugleichen. Dies gilt selbst dann, wenn er bereits bei der Vereinnahmung beabsichtigt, diese 
Beträge für eigene Zwecke zu verbrauchen. Die unrechtmäßige Verwendung der Fremdgelder führt 
nicht zu steuerbaren Einkünften in Höhe der veruntreuten Beträge, weil er die Fremdgelder nicht im
Rahmen seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt, sondern durch privat veranlasste Straftaten erlangt.

Hinweis: Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs führen Geldbeträge, die jemand 
veruntreut, nicht zu steuerbaren Einkünften. Dieser Zufluss steht nicht mit der Einkünfteerzielung 
im Zusammenhang.

Behinderungsbedingte Umbaukosten einer Motorjacht sind keine 
außergewöhnlichen Belastungen

Bestimmte Aufwendungen können im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung als 
außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Das Gesetz sagt dazu, dass 
Aufwendungen einem Steuerzahler zwangsläufig erwachsen, wenn er sich ihnen aus rechtlichen, 
tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann, soweit die Aufwendungen den 
Umständen nach notwendig sind und einen angemessenen Betrag nicht übersteigen.

Nach diesen Vorschriften hatte der Bundesfinanzhof zu entscheiden, ob Umbaukosten einer 
Motorjacht auch außergewöhnliche Belastungen sein können. Ein Steuerzahler war aufgrund eines 
Autounfalls querschnittsgelähmt (Behinderung 100 %) und auf einen Rollstuhl angewiesen. Im Jahr
2008 hatte er eine Motorjacht erworben, die er im Streitjahr 2011 rollstuhlgerecht umbauen ließ. 
Die Aufwendungen in Höhe von 37.000 € machte er in seiner Einkommensteuererklärung als 
außergewöhnliche Belastung geltend.

Das Gericht entschied, dass ein Steuerzahler weder aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen 
Gründen verpflichtet ist, derartige Konsumaufwendungen zu tragen. Dies kann er nach seinen 
Vorstellungen entscheiden. Dies gilt auch für Mehraufwendungen, die erforderlich sind, eine Jacht 
behindertengerecht umzugestalten. Diese Aufwendungen sind nicht der Krankheit oder 
Behinderung geschuldet, sondern in erster Linie Folge eines frei gewählten Konsumverhaltens, also 
anders als die krankheits- oder behindertengerechte Ausgestaltung des individuellen Wohnumfelds.

Keine Lohnsteuerpauschalierung bei geringfügiger Beschäftigung eines 
Alleingesellschafters einer GmbH

Das Einkommensteuergesetz regelt ein vereinfachtes Verfahren für die Erhebung der Lohnsteuer 
bei Arbeitnehmern, die nur gelegentlich oder in geringem Umfang beschäftigt werden. Die 
Pauschalierung erfordert keinen Antrag des Arbeitgebers. Die Lohnsteuer wird bei einer 
Pauschalierung mit festen Steuersätzen ermittelt. Ob die Lohnsteuer pauschal ermittelt wird, steht 
im Ermessen des Arbeitgebers. Das bestehende Wahlrecht muss nicht einheitlich für alle 
betroffenen Arbeitnehmer ausgeübt werden. Die Lohnsteuer kann von einem Teil der Arbeitnehmer
individuell erhoben und bei anderen Arbeitnehmern pauschal ermittelt werden. Eine Pauschalierung
der Lohnsteuer ist z. B. möglich für Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte.

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass für die geringfügige Beschäftigung eines 
alleinigen Gesellschafters einer GmbH die Pauschalierung der Lohnsteuer nicht zulässig ist.

Veräußerungsgewinne von Betriebsvermögen sind auch bei nicht abzugsfähiger 
AfA zu versteuern

Unangemessene Repräsentationsaufwendungen sind als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu 
werten und dürfen den Gewinn nicht mindern. In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall 



ging es um die Behandlung des Veräußerungsgewinns eines Wohnmobils, das ein Handelsvertreter 
als mobiles Verkaufsbüro 2001 für 170.000 DM gekauft hatte. Die Aufwendungen für das 
Wohnmobil einschließlich der Absetzungen für Abnutzung (AfA) wurden wegen des 
unangemessenen Repräsentationsaufwands zu 40 % als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 
behandelt. Als er 2006 das Wohnmobil mit einem Gewinn von 25.000 € verkaufte, wollte er 40 % 
hiervon nicht versteuern, weil die AfA insoweit auch nicht als Betriebsausgabe abgezogen worden 
war. Das Gericht bestätigte aber seine ständige Rechtsprechung, dass Veräußerungsgewinne auch 
dann zu versteuern sind, wenn die AfA ganz oder teilweise nicht abzugsfähig war.

Bei Eigenbedarfskündigung ist nur weit überhöhter Wohnbedarf 
rechtsmissbräuchlich

Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung klargestellt, dass ein Vermieter selbst beurteilen 
darf, ob die Wohnung, für die er Eigenbedarf geltend macht, für sich angemessen ist.

Im entschiedenen Fall hatte der Vermieter die 125 Quadratmeter große Mietwohnung zugunsten 
seines 22-jährigen Sohnes gekündigt. Den geltend gemachten Eigenbedarf hielt das Gericht nicht 
für weit überhöht. Die Gerichte seien grundsätzlich nicht berechtigt, ihre Vorstellungen von 
angemessenem Wohnen verbindlich an die Stelle der Lebensplanung des Vermieters oder seiner 
Angehörigen zu setzen. Die Vorstellungen des Vermieters im Rahmen seiner Lebensplanung seien 
nicht gerichtlich ersetzbar. Den vom Vermieter angemeldeten Wohnbedarf dürften die Gerichte 
daher nicht auf Angemessenheit, sondern nur auf Rechtsmissbrauch überprüfen. 
Rechtsmissbräuchlich sei aber nicht schon der überhöhte, sondern erst der weit überhöhte 
Wohnbedarf. Zudem sei die Prüfung am Einzelfall auszurichten. Eine pauschale Beurteilung, etwa 
dass Wohnungen bestimmter Größen für eine bestimmte Personenzahl ausreichen, sei unzulässig. 
Da die Vorinstanz diese Anforderungen nicht bei seiner Entscheidung berücksichtigt hatte, wurde 
das Verfahren dorthin zurückverwiesen.

Haushaltsscheck-Verfahren: Änderung der Fälligkeiten

Beiträge für geringfügige Beschäftigungen in Privathaushalten werden im sogenannten 
Haushaltsscheck-Verfahren per SEPA-Basislastschriftmandat vom Konto des Arbeitgebers von der 
Minijob-Zentrale eingezogen. Der Einzug erfolgt halbjährlich für die Monate Januar bis Juni am 31.
Juli des laufenden Kalenderjahres und für die Monate Juli bis Dezember am 31. Januar des 
Folgejahres.

Bisher wurden die Beiträge am 15.7. bzw. 15.1. eingezogen. Die Abgaben werden damit rund zwei 
Wochen später fällig. Der erste Einzug nach der neuen Fälligkeit erfolgt im Juli 2015 für die 
Abgaben des ersten Halbjahres 2015.

Kein Vorsteuerabzug aus bei Umtausch erstellter Rechnung

Wird ein Gegenstand umgetauscht, weil er mangelhaft ist, unterliegt dieser Vorgang nicht der 
Umsatzsteuer. Selbst wenn der leistende Unternehmer für den Umtausch eine neue Rechnung mit 
Umsatzsteuerausweis ausstellt (was unzutreffend wäre), kann der Erwerber die unzutreffend in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abziehen. Vielmehr bleibt der Vorsteuerabzug 
aus der bei der Erstlieferung erstellten Rechnung bestehen.

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

Kein Vorsteuerabzug unter Vertrauensschutzgesichtspunkten bei 
Bösgläubigkeit

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die Beschwerde bezüglich der Nichtzulassung einer Revision 
durch das Finanzgericht abgewiesen, bei der es um den Vertrauensschutz beim Vorsteuerabzug 
ging. Denn die an den BFH gerichtete Rechtsfrage konnte sich so nicht stellen, stand sie nämlich im
Gegensatz zum vom Finanzgericht festgestellten Sachverhalt. An diese Feststellung ist der BFH 



grundsätzlich gebunden. In seinen Ausführungen hat der BFH bekräftigt, dass der Vorsteuerabzug 
trotz Vorliegen der formalen Voraussetzungen zu versagen ist, wenn aufgrund objektiver Umstände
feststeht, dass der Unternehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass er sich mit seinem Erwerb 
an einem Umsatz beteiligt, der in eine Steuerhinterziehung einbezogen ist.

Vorliegen eines Schuld- oder Schuldänderungsvertrags bei einer qualifizierten 
Rangrücktrittsvereinbarung

Zur Abwendung der Überschuldung eines Unternehmens und damit zur Vermeidung einer 
Insolvenz dienen so genannte qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarungen mit Gläubigern.

Eine qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung stellt einen Schuld- oder Schuldänderungsvertrag dar, 
nach dessen Inhalt die Forderung des Gläubigers nicht mehr passiviert wird und nur im Falle eines 
die Verbindlichkeiten übersteigenden Aktivvermögens befriedigt werden darf. Als Vertrag zu 
Gunsten der Gläubigergesamtheit kann die Vereinbarung ab Eintritt der Insolvenzreife nicht durch 
eine Abrede des Schuldners mit dem Gläubiger der Forderung aufgehoben werden.

Wird eine mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehene Verbindlichkeit trotz Insolvenzreife 
beglichen, kann die Zahlung mangels eines Rechtsgrundes zurückverlangt werden. Eine trotz eines 
qualifizierten Rangrücktritts im Stadium der Insolvenzreife bewirkte Zahlung kann als 
unentgeltliche Leistung angefochten werden.

(Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs)
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